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	Antrag auf Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen


	Zweck: Hinweis an Prüflinge und Ausbildungsbetriebe, in welchen Fällen man von vergleichbaren Prüfungsteilen aufgrund bereits abgelegter anderweitiger Abschlussprüfungen befreit werden kann. Tipps für die Sachbearbeitung der Geschäftsstellen und für die Prüfungsausschüsse, wie man entsprechende Antragsmuster und Bescheide gestalten kann.


	Kriterien und Ziele des Produkts

· ausführliches Merkblatt mit konkretem Beispiel zum Thema

· übersichtliches Antragsmuster, das auf alle Prüfungsarten anwendbar ist

· je ein Beispiel für positiven und negativen Bescheid der zuständigen Stelle


	Arbeitshilfen

· Eine kurze rechtliche Bewertung über Sachverhalte, die zu Befreiungen aufgrund bereits abgeschlossener Berufsausbildungen führen

· Formularvorschlag für einen Befreiungsantrag

· Formularempfehlung für ein Genehmigungsschreiben
· Formularempfehlung für einen Ablehnungsbescheid

Hinweis: Bei dem Rechtsbehelf ist darauf zu achten, ob nach den einschlägigen Landesgesetzen noch ein Widerspruch gegen die ablehnende Entscheidung möglich ist, oder unmittelbar Klage beim zuständigen Verwaltungsgericht erhoben werden muss.
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Antrag auf Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen __________________________________________________________________________________
Berufliche Bildung und Prüfungswesen 

__________________________________________________________________________________

In den Musterprüfungsordnungen für die Durchführung von Abschluss-, Gesellen- und Umschulungsprüfungen finden Sie folgende Regelung:
§ 17 Befreiung von vergleichbaren Prüfungsbestandteilen bei der Umschulungsprüfung

Bei der Umschulungsprüfung (§§ 42e, 42f HwO bzw. §§ 58, 59 BBiG) ist der Prüfling auf Antrag von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile durch die Handwerkskammer zu befreien, wenn er eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat und die Anmeldung zur Umschulungsprüfung innerhalb von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt (§ 42i Abs. 4 HwO bzw. § 62 Abs. 4 BBiG).
Voraussetzung für eine Befreiung ist, dass der Antragssteller nach einer erfolgreichen Erstausbildung, also einer bestandenen Abschluss- oder Gesellenprüfung, eine Umschulung in einem Beruf absolviert, bei dem ein (inhaltlich) vergleichbarer Prüfungsstoff abgeprüft werden würde. In der Praxis betrifft dies hauptsächlich den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde, der bei fast allen Ausbildungsordnungen zu staatlich anerkannten Ausbildungsberufen zum Prüfungsgegenstand gehört. Da bei Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen ein Rechtsanspruch des Antragsstellers besteht, entscheidet ohne Mitwirkung des Prüfungsausschusses allein die Handwerkskammer.

Beispiel:

Prüfling A hat eine Erstausbildung zum Bäcker absolviert und dabei die Gesellenprüfung im Juli 2006 bestanden und innerhalb der theoretischen Prüfung auch im Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde 50 Punkte (also mindestens ausreichende Leistungen) erbracht. Aufgrund einer Mehlallergie muss A 2009 den Beruf wechseln und schult um zum Metallbauer. Die Gesellenprüfung zum Metallbauer beinhaltet ebenfalls den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde, der zum Gesamtergebnis insgesamt 10 % zählt. Bei seiner Gesellenprüfung zum Metallbauer kann A nun beantragen, von Wirtschafts- und Sozialkunde befreit zu werden.

Rechtsfolge dieser Befreiung:

A muss im Rahmen der Gesellenprüfung zum Metallbauer keine Prüfungsleistungen in Wirtschafts- und Sozialkunde erbringen. Die Prüfungsleistungen aus den übrigen Bereichen werden zu 100 % hochgerechnet. 

Die in der Bäcker-Gesellenprüfung in Wirtschafts- und Sozialkunde erzielten 50 Punkte werden mithin NICHT bei der Ermittlung des Gesamtergebnisses in der Gesellenprüfung zum Metallbauer berücksichtigt. 

Im Prüfungszeugnis zum Metallbauer muss die zuständige prüfende Stelle stattdessen die Befreiung ausdrücklich vermerken, z. B. durch folgende Formulierung: 
„Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde: Befreit nach § 42i Abs.4 HWO / § 62 Abs.4 BBiG“
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__________________________________________________________________________________
Berufliche Bildung und Prüfungswesen 

__________________________________________________________________________________

Handwerkskammer Musterstadt

Handwerkerplatz 11

22222 Musterstadt

Name: ..............................................................   
Vorname: .................................................

Straße: ..............................................................................................................................................

PLZ, Ort:.........................................................  

Geburtsdatum: ........................................

Aktueller Ausbildungsberuf: ...........................................................................................................

Ausbildungsbetrieb:.........................................................................................................................

Straße: ................................................................ PLZ, Ort.: .............................................................

Ich beantrage die Befreiung, da ich bereits eine Ausbildung im Ausbildungsberuf

.................................................................................................................................. (bitte angeben)

abgeschlossen habe und die Anmeldung zur Gesellen-/Abschlussprüfung innerhalb von fünf Jahren nach der Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt. 

Folgende Unterlagen in Kopie habe ich dem Antrag beigelegt: 

O
Prüfungszeugnis über die abgeschlossene Berufsausbildung 

O 
Abschlusszeugnis der Berufsschule

O 
Aktueller Berufsausbildungsvertrag, falls das Ausbildungsverhältnis nicht bei der Handwerkskammer 

Musterstadt registriert ist. 

Weitere Informationen:

Nach § 17 der Prüfungsordnung können Prüfungsbewerber von der Ablegung einzelner Prüfungsbestandteile befreit werden, wenn sie eine andere vergleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder stattlich anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem stattlichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt haben. 

Bei der Feststellung von Prüfungsergebnissen bleiben Prüfungsleistungen, von denen befreit worden ist, außer Betracht. Die Befreiung wird im Prüfungszeugnis vermerkt. 

Bitte beachten Sie, dass eine Befreiung nur für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde erfolgen kann. Eine Befreiung vom Berufsschulunterricht sowie der Schulabschlussprüfung muss bei der Berufschule beantragt werden.

.............................................................



.............................................................

Ort, Datum 





Unterschrift Antragsteller/in
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Handwerkskammer Musterstadt
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Präsident:

Walter Mustermann

Hauptgeschäftsführer:
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Musterstädter Volksbank
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Handwerkskammer Musterstadt
Berufliche Bildung und Prüfungswesen ∙  Postfach 23 45  ∙  12345 Musterstadt
Herrn 

Martin Musterlehrling

c/o Firma Musterbetrieb

Musterstraße 12

34567 Musterstadt
Ihr Antrag auf Befreiung von Wirtschafts- und Sozialkunde 
in der Umschulungsprüfung zum Metallbauer


Sehr geehrte     ,

mit Antrag vom 02.10.09 haben Sie beantragt, vom Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde befreit zu werden. 
Prüfungsbewerber sind von einzelnen Prüfungsbestandteilen zu befreien, wenn der Bewerber bereits andere vergleichbare Prüfung erfolgreich abgelegt hat.

Rechtsgrundlage: § 17 Gesellenprüfungsordnung.
Aufgrund Ihrer bereits erfolgreich abgelegten Prüfung zum/zur       geben wir Ihrem Antrag auf Befreiung für den Prüfungsbereich Wirtschafts- und Sozialkunde statt. Die Befreiung vom Prüfungsfach Wirtschafts- und Sozialkunde wird in Ihrem Prüfungszeugnis vermerkt. 


Die Befreiung vom Unterricht und/oder von der Schulabschlussprüfung (insbesondere den Fächern Deutsch und GK) muss bei der Schule beantragt werden. Eine Mehrfertigung dieses Schreibens erhält die Geschäftsstelle des Prüfungsausschusses. 

Freundliche Grüße
Melanie Mustersachbearbeiterin
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Ihr Antrag auf Befreiung von Wirtschafts- und Sozialkunde 
in der Umschulungsprüfung zum Metallbauer 


Sehr geehrte     ,

vielen Dank für die Zusendung Ihrer Antragsunterlagen. Wir können eine Befreiung von einzelnen Prüfungsbestandteilen nur aussprechen, wenn der Bewerber 


(1) bereits eine vergleichbare Prüfung in einem anderen Handwerk oder eine Prüfung in einem anderen anerkannten Beruf nach dem Berufsbildungsgesetz bestanden hat und 
(2) die Anmeldung zur Prüfung innerhalb von fünf Jahren nach Bekanntgabe des Bestehens der anderen Prüfung erfolgt.

In Ihrem Fall ist eine Befreiung nicht möglich, da 


· wir den uns vorliegenden Unterlagen keinen vergleichbaren Prüfungsteil in Ihrer ersten Ausbildung zum/zur      entnehmen konnten.
· Ihre Erstausbildung bereits länger als 5 Jahre zurückliegt.
Sie haben Fragen? Rufen Sie mich an,
Freundliche Grüße
Melanie Mustersachbearbeiterin

Ihre Rechte: Gegen diese Entscheidung können Sie innerhalb eines Monats nach Zustellung schriftlich oder mündlich zur Niederschrift bei der Handwerkskammer Musterstadt, Postfach 23 45, 12345 Musterstadt Widerspruch einlegen. 
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